
Bundesrat.es 

Bericht. 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des I\Tationalrates vom 24. Jänner 1980 betreffend 

ein Europäisches übereinko;::rrnen über die übenJachung bedingt ver­

urteilter oder bedingt ent ssener ?ersonen sa~t Anlage, Erklärungen 

und Vorbehalten 

Das gegenständliche übereinkommen soll zu einer welteren 

Verstärkung der zvlischenstaat:lichen Zusammenarbeit der ]\u. tglieds­

staaten des Europarates auf strafrechtlichem Gebiet beitragen. 

Es enthält die Verpflichtung der Vertragsstaaten zur gegenseitigen 

Hilfeleistung bei der überwachung von Rechtsbrechern, gegen die 

in einem der Vertragsstaatcm eine bedingte Maßnahme verhäng't 

wurde. Diese Möglichkeiten sollen für den Richter den Anreiz 

bieten, auch bei Personen, die ihren Aufenthalt im Ausland haben, 

von bedingten Maßnahmen Gebrauch zu machen. Voraussetzung jeder 

Uberwachung ist, wie regelmäßig auch im Falle der anderen Uberein­

konunen des Europarates auf strafrechtlichem Gebiet, die beider­

seitige Strafbarkeit. 

In der Anlage sind die zu dem übereinkormnen zulässigen Vor­

behalte enthalten, von denen österreich Gebrauch macht. österreich 

ninunt demnach jene Bestinullungen nicht an ,vielehe die Vollstreckun.g 

von Urteilen oder die gesamte Crteilsvollstreckung behandeln. 

Maßgebend hiefür ist die beabsichtigte Ratifikation des Euro-

päischen Übereinkomnens über die in-ternationale Geltung von 

Strafurteilen (2100 d. B. ) f -,.,reIches als das umfassendere Uberein­

korrunen anzusehen ist. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden }\bkor,lIoens die Erlassung von besonderen Bundes-

gesetzen im Sinne des Art. 50 Ans. 2 B-VG zur Überführung des 

Vertrags inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 

erforderlich. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß 

somi-t den l\ntrag, der Bundesrat wolle beschließen ~ 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 24. Jänner 1980 

betreffend ein Europäisches übereinkommen über die Überwachung 

bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen samt 

Anlage,,,Erklärungen und Vorbehalten, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1980 01 30 

Helle r Dr. Mac her 
Berichterst9tter ObmanIlst~ 11 ve:::'t::eter 
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